
  
Anwalt für Strafrecht: Körperverletzung

  

Flashbacks des Betroffenen einer strafbaren Handlung sind nicht selbstredend Gesundheitsbeschädigungen
im Sinne einer Körperverletzung.

  

Eine psychische Beeinträchtigung kann einen krankhaften Zustand hervorrufen, welcher für eine
Gesundheitsbeschädigung im Sinne der Körperverletzungstatbestände erforderlich ist. Jedoch müssen die
psychischen Folgen den Körper im weitesten Sinne in einen pathologischen, somatisch objektivierbaren
Zustand versetzen. Dem Bundesgerichthof stellte sich in seinem Beschluss vom 12. März 2019 (4 StR
63/19) die Frage, ob das Verursachen von „Flashbacks“ eine psychische Beeinträchtigung im Sinne einer
Körperverletzung darstellt. Der Beschuldigte attackierte die Betroffene mit einem Dolch. Einer Verletzung
konnte die Betroffene nur entgehen, indem sie sich nach hinten bewegte, bis ihr Ehemann zur Hilfe kam.
Anschließend hatte die Betroffene immer wieder Flashbacks in Bezug auf den Angriff. Nach Auffassung
des Landgerichts belegten die Flashbacks eine „krankhafte Traumatisierung“ der Betroffenen im Sinne
einer Körperverletzung. Dem schloss sich der Bundesgerichthof nicht an. Nach Auffassung des BGHs
hatte das Landgericht nicht hinreichend dargetan, dass die Flashbacks der Betroffenen deren Körper in
einen pathologisch, somatisch objektivierbaren Zustand versetzen.
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